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 Veröffentlicht am 27.02.1995

Norm

MRG §29

MRG §35

Rechtssatz

Wird am Ende eines durchsetzbar befristeten Mietverhältnisses ein Räumungsaufschub mittels eines

Räumungsvergleiches gewährt, dann ist dieses trotzdem als unwirksame Umgehungshandlung zu werten, wenn ein

krasses Mißverhältnis zwischen der Mietdauer und der Verlängerung im Wege dieses Räumungsvergleiches besteht

(hier: Mietdauer neun Monate, Räumungsaufschub zwei Jahre).
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